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§ 87 EU-JZG Anpassung der
Bewahrungsmaf3nahmen

EU-JZG - Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der
Europdischen Union

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Ist die Art oder Dauer der BewdhrungsmafRnahme oder alternativen Sanktion oder die Dauer der Probezeit mit
dem Osterreichischen Recht nicht vereinbar, so ist sie vom Gericht an die nach &sterreichischem Recht
vorgesehene Art oder Dauer anzupassen.

2. (2)Die angepasste Bewahrungsmalinahme und deren Dauer sowie die Dauer der angepassten Probezeit hat so
weit wie moglich der im Ausstellungsstaat angeordneten BewahrungsmaRnahme oder alternativen Sanktion und
deren Dauer sowie der Dauer der urspriinglich festgesetzten Probezeit zu entsprechen. Ubersteigt die im
Ausstellungsstaat angeordnete Dauer der Bewahrungsmalinahme oder der Probezeit die nach 6sterreichischem
Recht vorgesehene Hochstdauer, so ist diese entsprechend der nach Osterreichischem Recht vorgesehenen
Héchstdauer festzusetzen.

3. (3)Die angepasste BewahrungsmalRnahme oder Dauer der Probezeit darf nicht strenger oder langer sein als die
im Ausstellungsstaat angeordnete Bewahrungsmaflinahme oder alternative Sanktion oder die in diesem Staat
festgesetzte Probezeit.

In Kraft seit 01.08.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 87 EU-JZG Anpassung der Bewährungsmaßnahmen
	EU-JZG - Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union


